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Geburtstagsordnung 
 

TSV Schwabhausen 1929 e.V. 
 

Stand 16.12.2025 
 

 Mitglieder des TSV Schwabhausen 1929 e.V. erhalten zum 50. und 
60. Geburtstag eine Geburtstagskarte vom Verein. 

 

 Mitglieder, die ihren 70., 75., 80. oder 85. Geburtstag feiern, werden 
zum Jahresende zu einer gemeinsamen TSV-Geburtstagsfeier 
eingeladen. 

 
Sofern aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung eine 
Teilnahme an der Geburtstagsfeier nicht möglich ist, wird individuell 
über einen persönlichen Besuch durch den Vorstand, den 
Seniorenbeirat oder durch die Abteilungsleitung entschieden.  

 

 Mitglieder werden ab ihrem 90. Geburtstag und danach alle 5 Jahre 
durch den Vorstand oder den Seniorenbeirat oder durch die 
Abteilungsleitung persönlich besucht.  

 
Der Vorstand bestimmt zusammen mit dem Seniorenbeirat den 
Besuch und das Geschenk.  

 
 
Diese Geburtstagsordnung wurde am 16.12.2025 vom Vorstand des TSV 
Schwabhausen 1929 e.V. beschlossen. 
 
 
Sie tritt zum Zeitpunkt der Beschlussfassung in Kraft. 


